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§1 Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

(1)   Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der AlphaTec  
Personaldienstleistungen GmbH (im Folgendem auch Verleiher) erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese 
sind Bestandteil aller Verträge, die der Verleiher zu Verträgen mit seinen 
Vertragspartnern abschließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen 
Lieferungen, Leistungen und Tätigkeiten oder Angebote an den jeweiligen 
Entleiher, selbst wenn diese allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 
nochmals gesondert vereinbart werden. 

(2) Geschäftsbedingungen des Entleihers oder Dritter finden keine 
Anwendung, auch wenn der Verleiher ihrer Geltung im Einzelfall nicht 
gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verleiher auf ein Schreiben Bezug 
nimmt, das Geschäftsbedingungen des Entleihers oder eines Dritten enthält 
oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung 
dessen Geschäftsbedingungen. Bei Nichtauflösung des Rechtskonfliktes 
soll der Vertrag bei angefangener Ausführung oder Erfüllung jedoch 
entgegen § 154 BGB gelten und § 306 BGB Anwendung finden. 

 
§2 Gegenstand und Durchführung des Vertrages 

Die durch die AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH überlassenen 
Arbeitnehmer stehen dem Entleiher nach den Festlegungen des Gesetzes 
zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (AÜG), den 
vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie den einzel- 
vertraglichen Regelung des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages am 
vereinbarten Einsatzort zur Arbeitsleistung zur Verfügung. Die von der 
AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH überlassen en Mitarbeiter 
werden entsprechend dem vom Entleiher beschriebenen fachlichen 
Anforderungsprofil ausgewählt und sind von ihm entsprechend einzusetzen. 
Während des Einsatzes beim Entleiher unterliegen die überlassenen 
Mitarbeiter dessen Arbeitsanweisungen und arbeiten unter seiner Aufsicht 
und Anleitung, vertragliche Beziehungen zwischen den überlassenen 
Mitarbeitern und dem Entleiher werden nicht begründet. 

 
§3 Verbot der Beschäftigung im Baugewerbe 

Der Entleiher sichert der AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH zu, den 
ihm überlassenen Arbeitnehmer nicht für Arbeiten des Baugewerbes 
entsprechend der Baubetriebe-Verordnung einzusetzen. 

 

§4 Mögliche Entlastungsbeiträge 

Soweit vergleichbare Mitarbeiter im Entleiherbetrieb einen gesetzlichen, 
vertraglichen oder tarifvertraglichen Anspruch auf eine 
Inflationsausgleichsprämie (IAP) , Energiekostenpauschale (EKP) oder einen 
ähnlichen Entlastungsbetrag haben, wird die IAP, die EKP oder der ähnliche 
Entlastungsbetrag  in gleicher Höhe seitens des Entleihers für die 
überlassenen Mitarbeiter geschuldet und von dem Verleiher in Rechnung 
gestellt. 

 

 
§5 Arbeitssicherheit 

Gemäß §11 Abs.6 AÜG unterliegt die Tätigkeit des überlassenen Mitarbei-ters 
den für den Betrieb des Entleihers geltenden öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften des Arbeitsschutzes; die hieraus sich ergebenden Pflichten für 
den Arbeitgeber obliegen dem Entleiher unbeschadet der Pflichten der 
AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH. Der Entleiher ist verpflichtet: 
- die AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH rechtzeitig vor Arbeits-

aufnahme über angezeigte arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen der einzusetzenden Mitarbeiter zu informieren 

- Maßnahmen und Einrichtungen der Ersten Hilfe für die ihm überlase-
nen Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen 

- die ihm überlassenen Arbeitnehmer vor Arbeitsaufnahme in die für 
seinen Betrieb und den jeweiligen Arbeitsplatz geltenden Unfallverhü- 
tungsvorschriften zu unterweisen und diese Unterweisung protokolla- 
risch zu dokumentieren 

- soweit einzelvertraglich nicht anders geregelt, die für die Ausübung der 
jeweiligen Tätigkeit vorgeschriebenen Schutzausrüstung bzw. -kleidung 
zur Verfügung zu stellen 

- alle Festlegungen des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten. Ist eine Beschäf-
tigung des überlassenen Arbeitnehmers zu Zeiten erforderlich, die eine 
behördliche Genehmigung voraussetzen (z.B. Sonn- und Feiertagsar- 
beit), so ist der Entleiher für die vorherige Beschaffung der notwendigen 
Genehmigung verantwortlich. Er hat dem Verleiher eine Kopie der Ge-
nehmigung vorzulegen 

Die Arbeitnehmer der AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH sind bei 
der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft versichert (Mitgliedsnummer 
02/2032/5695). Der Entleiher haftet für die Einhaltung dieser und der 
allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften und hat die entsprechenden 
Arbeiten so lange zu unterbrechen, bis die Einhaltung dieser Vorschriften 
am Tätigkeitsort gewährleistet ist. Der Entleiher haftet gegenüber der 
AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH für den ihr dadurch entstande-
nen Schaden. 
Arbeitsunfälle, von denen Arbeitnehmer der AlphaTec Personaldienstleis- 
tungen GmbH betroffen sind, sind der AlphaTec Personaldienstleistungen 
GmbH unverzüglich zu melden. Meldepflichtige Unfälle sind gemeinsam zu 
untersuchen. 
Der Entleiher ist verpflichtet, den von der AlphaTec Personaldienstleistun- gen 
GmbH eingesetzten Sicherheitskräften ungehinderten Zugang zu den 
Tätigkeitsbereichen der überlassenden Arbeitnehmer zu gewähren. 

 

 

 

§6 Verschwiegenheit 

Der Verleiher sowie der überlassene Mitarbeiter sind zur Geheimhaltung über 

alle Geschäftsangelegenheiten des Entleihers verpflichtet 

 

§7 Zurückweisung 

(1) Ist der Entleiher mit den Leistungen des Mitarbeiters nicht zufrieden, so 
kann er die Arbeitskraft binnen 4 Stunden nach Beginn der Überlassung 
zurückweisen 

(2) Der Entleiher kann einen Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung zurückweisen, 
wenn ein Grund vorliegt, der einen Arbeitgeber zu einer außerordentlichen 
Kündigung (§ 626 BGB) berechtigen würde 

(1) Die Zurückweisung muss jeweils durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Verleiher unter Angabe der Gründe erfolgen.In den Fällen der 
Zurückweisung nach § 6 Abs. 1 ist der Verleiher berechtigt, einen anderen 
fachlich gleichwertigen Arbeitnehmer zu überlassen. Eine solche 
Verpflichtung trifft den Verleiher aber nur dann, wenn er den 
zurückgewiesenen Arbeitnehmer nicht ordnungsgemäß ausgewählt hatte. 

(2) Der Verleiher ist im Übrigen berechtigt, aus innerbetrieblichen, 
organisatorischen oder gesetzlichen Gründen den überlassenen 
Arbeitnehmer jederzeit auszutauschen und einen fachlich gleichwertigen 
Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen. 
 

§8 weitere Pflichten des Entleihers entsprechend den Festlegungen 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) 

(1) Gemäß §13a AÜG ist der Entleiher verpflichtet, die ihm überlassenen 
Leiharbeitnehmer über zu besetzende Arbeitsplätze des Entleihers zu 
informieren. Die Information kann durch allgemeine Bekanntgabe an 
geeigneter, dem Leiharbeitnehmer zugänglicher Stelle im Betrieb und 
Unternehmen des Entleihers erfolgen. 
(2) Gemäß §13b AÜG hat der Entleiher dem Leiharbeitnehmer Zugang zu 
den Gemeinschaftseinrichtungen oder –diensten im Unternehmen unter 
den gleichen Bedingungen zu gewähren wie vergleichbaren Arbeitnehmern 
in dem Betrieb, in dem der Leiharbeitnehmer seine Arbeitsleistung erbringt, 
es sei denn, eine unterschiedliche Behandlung ist aus sachlichen Gründen 
gerechtfertigt. Gemeinschaftseinrichtungen oder –dienste sind insbesonde- 
re Kinderbetreuungseinrichtungen, Gemeinschaftsverpflegung und Beför- 
derungsmittel, aber auch Erholungsheime, Sportanlagen, Parkplätze, 
betriebliche Tankstellen und Einrichtungen zum Personaleinkauf. 
(3) Der Entleiher verpflichtet sich, vor jeder Überlassung zu prüfen, ob der 

Zeitarbeitnehmer in den letzten sechs Monaten vor der Überlassung aus 
einem Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher selbst oder einem mit dem Entleiher 
konzernmäßig im Sinne des § 18 Aktiengesetz verbundenen Unternehmen 
ausgeschieden ist. Trifft das zu, so teilt der Entleiher diesen Befund dem 
Personaldienstleister unverzüglich mit. Die Vertragsparteien haben 
angesichts der sich daraus ergebenden Rechtsfolgen (Equal Treat- ment) 
sodann Gelegenheit, zu entscheiden, ob die Überlassung wie ge- plant 
durchgeführt werden soll und ggf. die Überlassungsverträge anzu- passen 
sind. 

(4) Wird der Betrieb des Entleihers bestreikt, darf dieser entgegen der 
Regelung in § 11 Absatz 5 AÜG keine überlassenen Arbeitnehmer in dem 
Betrieb tätig werden lassen. Darüber hinaus gilt das Einsatzverbot für Streiks, 
die von Mitgliedsgewerkschaften der DGB-Tarifgemeinschaft initiiert 
wurden, auch für bereits vor Beginn der Arbeitskampfmaßnahme eingesetzte 
Arbeitnehmer. Demnach wird der überlassene Arbeitnehmer im Umfang des 
Streikaufrufs nicht in Betrieben oder Betriebsteilen eingesetzt, die 
ordnungsgemäß bestreikt werden. Der Entleiher stellt sicher, dass keine 
überlassenen Arbeitnehmer eingesetzt werden, soweit das Einsatzverbot 
reicht. Der Verleiher ist insoweit nicht verpflichtet, Arbeitnehmer zu 
überlassen. Von den vorstehenden Regelungen können die Parteien des 
Arbeitskampfes im Einzelfall abweichen und den Einsatz von 
Zeitarbeitnehmern vereinbaren (z.B. in Notdienstvereinbarungen). Es gilt 
insoweit § 11 Absatz 5 Satz 2 AÜG. Der Entleiher informiert den Verleiher 
unverzüglich über einen laufenden oder geplanten Streik. 

 

§9 Haftung, Freistellung, Aufrechnung 

(1) Die von der AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH überlassenen 
Arbeitnehmer sind weder Verrichtungs- noch Erfüllungsgehilfen der Alpha- 
Tec Personaldienstleistungen GmbH. Die AlphaTec Personaldienstleistun- 
gen GmbH haftet daher nicht für von ihrem überlassenen Arbeitnehmer 
während des Einsatzes beim Entleiher oder deren Auftraggebern 
verursachte Schäden sowie für Schlechtleistungen. 
(2) Im Übrigen ist die Haftung der AlphaTec Personaldienstleistungen 
GmbH sowie ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, auf folgende Fälle beschränkt: 
- Fehlen garantierter Beschaffenheit der geschuldeten Leistung 
- schuldhafte Verletzung vertraglicher Hauptpflichten 
- Verzug oder von der AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH zu 
vertretende Unmöglichkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit jedoch begrenzt auf 
10% des Vergütungswertes der betroffenen Teilleistung 
- vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung sonstiger Pflichten 
- schuldhafte Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit 
(3) Der Entleiher stellt die AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH von 
allen Forderungen frei, die wegen folgender Pflichtverletzungen des Entlei- 
hers entstehen: 
- fehlerhafte Zuordnung der Branchenzugehörigkeit 
- Nennung eines falschen Vergleichsentgelts oder die Unterlassung der 
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Mitteilung von Änderungen des Vergleichsentgelts 

- fehlende oder fehlerhafte Mitteilung über abweichende 
betriebliche Vereinbarungen 
- Einsatz des überlassenen Arbeitnehmers in einem anderen Betrieb des 
Entleihers, der Austausch von Arbeitnehmern innerhalb des Betriebes und 
die Verwendung des überlassenen Arbeitnehmers außerhalb der 
vereinbarten Tätigkeiten 
- Verstoß gegen die Prüf- und Mitteilungspflicht nach § 4 (3) 
(4) Der Entleiher ist nicht berechtigt, gegenüber Forderungen der AlphaTec 
Personaldienstleistungen GmbH aufzurechnen, es sei denn, die vom 
Entleiher geltend gemachte Gegenforderung ist unbestritten oder rechts- 
kräftig festgestellt. 

 

§10 Vertretungsberechtigung 

Die von der AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH überlassenen 
Arbeitnehmer sind nicht befugt, für die AlphaTec Personaldienstleistungen 
GmbH rechtsverbindliche Handlungen vorzunehmen bzw. Erklärungen 
abzugeben oder entgegenzunehmen. 

 

§11 Zuschlagsberechnung 

Sofern einzelvertraglich nicht anders geregelt, werden folgende Zuschläge 
bezogen auf den Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt: 
- Mehrarbeit ab der 41. Wochenarbeitsstunde 25%; 
- Nachtarbeit in der Zeit von 23:00-06:00 Uhr 25%; 
- Sonntagsarbeit 50%; 
- Feiertagsarbeit 100%. 

 

§12 Kündigung des Vertrages 

(1) Der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag kann von beiden Seiten mit einer 
Frist von 1 Woche ordentlich gekündigt werden, sofern der Vertrag unbe- fristet 
geschlossen bzw. kein Überlassungsende vereinbart wurde. Zur 
außerordentlichen Kündigung des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages 
berechtigen insbesondere folgende Gründe: 
- die Nichteinhaltung der Unfallverhütungsvorschriften / Arbeitsschutz- 

vereinbarung durch den Entleiher; 
- die erhebliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Entleihers sowie Zahlungsverzug; 
- die sittenwidrige Abwerbung von überlassenen Arbeitnehmern; 

- Fälle, in denen die Arbeitsleistung beim Entleiher aufgrund von Streik, 
Aussperrung, höherer Gewalt oder anderer Gründe im Sinne des §323 
BGB unmöglich geworden ist. 

- fehlerhafte Angaben durch den Entleiher über Branchenzugehörigkeit, 
Vergleichsentgelte bzw. abweichende betriebliche Vereinbarungen über 
Leistungen für Leiharbeitnehmer. 

(2) Die Kündigungserklärung bedarf der Schriftform. 

 

§13 Rechnungslegung und Zahlungsbedingungen 

(1) Der Entleiher ist verpflichtet, die durch den überlassenen Arbeitnehmer 
vorgelegten Stundennachweise wöchentlich rechtsverbindlich gegenüber 
der AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH zu bestätigen. 
(2) Wird die Arbeitszeit des überlassenen Arbeitnehmers durch ein automa- 
tisiertes Zeiterfassungssystem des Entleihers aufgezeichnet, kann nach 
Absprache die Führung und Bestätigung der Stundennachweise entfallen. 
In diesem Fall ist der Entleiher verpflichtet, innerhalb von 2 Arbeitstagen 
nach der vereinbarten Abrechnungsperiode der AlphaTec Personaldienst- 
leistungen GmbH und dem überlassenen Arbeitnehmer die Arbeitszeit- 
nachweise in geeigneter Form und kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 

(3) Sofern einzelvertraglich nicht anders geregelt, erfolgt die Rechnungsle- 
gung wöchentlich. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen ohne 
Abzug zu zahlen. 
(4) Der Verleiher ist berechtigt, den im § 4 (1) des Arbeitnehmerüberlas- 
sungsvertrages vereinbarten Verrechnungssatz nach billigem Ermessen 
anzupassen, wenn sich Veränderungen in der Kostensituation ergeben. 
Das billige Ermessen setzt voraus, dass bei der Anpassung lediglich die 
neue Kostensituation berücksichtigt wird, wie sie durch eine Erhöhung der 
Entgelte im iGZ-DGB-Tarifwerk bzw. ab 01.01.2026 GVP-Tarifwerk oder durch 
gesetzliche Änderungen, insbesondere im AÜG, eingetreten sind. 
(5) Bei Verzug ist die AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank zu verlangen. Der Nachweis eines höheren 
Zinsschadens bleibt der AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH vorbe- 
halten. 

 

§14 Übernahme von überlassenen Arbeitnehmern durch den Entlei- 
her, Vermittlungsprovision 

(1) Eine Vermittlung liegt vor, wenn der Entleiher während der Dauer des 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrages mit dem ihm überlassenen Arbeit- 
nehmer ein Arbeitsverhältnis eingeht. Eine Vermittlung liegt auch dann vor, 
wenn der Entleiher innerhalb von 6 Monaten nach Beendigung der Über-
lassung, höchstens aber 12 Monate nach Beginn der Überlassung, mit dem 
überlassenen Arbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis eingeht. Dem Entleiher bleibt 
in diesem Fall der Nachweis vorbehalten, dass der Abschluss des 
Arbeitsverhältnisses nicht aufgrund der vorangegangenen Überlassung erfolgt 
ist. 

(2) Eine Vermittlung liegt ebenfalls vor, wenn der Entleiher direkt nach der 
Herstellung des Kontaktes zu dem Bewerber durch die AlphaTec GmbH 
ohne eine vorherige Überlassung ein Arbeitsverhältnis eingeht. 
(3) Maßgebend für den Zeitpunkt der Begründung des Arbeitsverhältnisses 
zwischen dem Entleiher und dem überlassenen Arbeitnehmer ist nicht der 
Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme, sondern der Zeitpunkt des Abschlusses des 
Arbeitsvertrages. 
(4) Der Entleiher ist verpflichtet, der AlphaTec Personaldienstleistungen 
GmbH mitzuteilen, ob und wann ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde. 
Wenn im Streitfall die AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH Indizien für 
den Bestand eines Arbeitsverhältnisses zwischen dem Entleiher und dem 
überlassenen Arbeitnehmer darlegt, trägt der Entleiher die Beweislast dafür, 
dass ein Arbeitsverhältnis nicht eingegangen wurde. 
(5) In den Fällen des §14 (1) und (2) hat der Entleiher eine Vermittlungs- 
provision an den AlphaTec Personaldienstleistungen GmbH zu zahlen. 
Befristete Arbeitsverhältnisse sind im gleichen Umfang provisionspflichtig 
wie unbefristete Arbeitsverhältnisse. Die Höhe der Vermittlungsprovision 
beträgt bei direkter Übernahme des zu überlassenen Arbeitnehmers ohne 
vorherige Überlassung 2,5 Bruttomonatsgehälter. Nach Beginn der Über- 
lassung beträgt die Vermittlungsprovision im Falle einer Übernahme inner- 
halb der ersten 3 Monate nach Beginn der Überlassung 2 Bruttomonatsge- 
hälter, bei einer Übernahme innerhalb des 4. bis 6. Monats nach Beginn der 
Überlassung 1,5 Bruttomonatsgehälter, bei einer Übernahme innerhalb des 
7. bis 9. Monats 1 Bruttomonatsgehalt, bei einer Übernahme innerhalb 
des 10. bis 12. Monats nach Beginn der Überlassung 0,5 Brutto- 
monatsgehälter, und bei einer Übernahme innerhalb 
des 13. bis 16. Monats nach Beginn der Überlassung 0,25 Brutto- 
monatsgehälter. 
(6) Berechnungsgrundlage der Vermittlungsprovision ist das zwischen dem 
Entleiher und dem überlassenen Arbeitnehmer vereinbarte Bruttomonats- 
gehalt, mindestens aber das zwischen der AlphaTec Personaldienstleis- 
tungen GmbH und dem überlassenen Arbeitnehmer vereinbarte Bruttomo- 
natsgehalt. Der Entleiher legt der AlphaTec Personaldienstleistungen 
GmbH eine Kopie des unterschriebenen Arbeitsvertrages vor. Bei Unter- 
brechungen in der Überlassung ist der Beginn der letzten Überlassung vor 
Begründung des Arbeitsverhältnisses maßgeblich. Die Vermittlungsprovi- 
s i o n  ist zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen. Die Provision ist 
zahlbar 14 Tage nach Eingang der Rechnung. 
(7) Wird der Arbeitnehmer aufgrund eines freien Arbeitnehmervertrages 
bzw. eines Vertrages mit einem Selbständigen für den Entleiher tätig, 
gelten die Bestimmungen entsprechend mit der Maßgabe, dass anstatt des 
Bruttomonatsgehaltes das zwischen dem Entleiher und dem Arbeitnehmer 
vereinbarte monatliche Honorar die Basis der Berechnungsgrundlage bildet. 
(8) Die vorstehenden Regelungen gelten auch für den Fall, dass der 
überlassene Mitarbeiter in ein Ausbildungsverhältnis übernommen wird 
(Berechnungsgrundlage ist dann die monatliche Ausbildungsvergütung) oder 
der Entleiher mit ihm einen Vertrag als Selbstständiger schließt 
(Berechnungsgrundlage ist die monatliche Bruttovergütung). 
 
§15 Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung 
des Datenschutzes. 
Mit dem Erhalt der im Rahmen dieses Vertrages personenbezogene Daten der 
Arbeitnehmer erhalten, verpflichtet sich der Entleiher zur Beachtung des 
Datenschutzes gemäß der DSGVO, des BDSG und aller weiteren 
Datenschutzregelungen, insbesondere zur Wahrung der Vertraulichkeit. Die 
Verpflichtung besteht umfassend. Personenbezogene Daten selbst dürfen 
nicht ohne Befugnis oder gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet und anderen 
Personen diese Daten nicht unbefugt mitgeteilt oder zugänglich gemacht 
werden. Die Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und gilt auch 
nach Beendigung des Vertrages fort. Unter Geltung der DSGVO können 
Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen nach § 42 DSAnpUG- EU 
(BDSG-neu) sowie nach anderen Strafvorschriften mit erheblichen Strafen 
oder Bußgeldern geahndet werden. Datenschutzverstöße können zugleich 
eine Verletzung vertragsrechtlicher Pflichten bedeuten und entsprechende 
Konsequenzen haben. 

§16 Schlußbestimmungen und Salvatorische Klausel 

(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der AlphaTec Personal - 
dienstleistungen GmbH. 

(2) Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser AGB 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung tritt eine solche, die dem wirtschaftlichen Vertragszweck am 
nächsten kommt. 


